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Thüringer Landesverwaltungsamt . Postfach 22 49 . 99403 Weimar 

 

 

Thüringer 

Landesverwaltungsamt 

Jorge-Semprún-Platz 4 

99423 Weimar 

 

tlvwa.thueringen.de 

 

Besuchszeiten: 

Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 

 13:30-15:30 Uhr 

Freitag: 08:30-12:00 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Landesbank 

Hessen-Thüringen (HELABA) 

IBAN: 

DE80820500003004444117 

BIC: 

HELADEFF820 

 

USt.-ID: DE367506321 

Leitweg-ID: 16900334-0001-29 

 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs- 
amt finden Sie im Internet unter: 

tlvwa.thueringen.de/datenschutz. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Pa-
pierfassung. 

 

Ihre Nachricht vom: 

13.02.2025 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Silke Lösch, Referat 340 

 

Durchwahl: 

Telefon +49 (361) 57 332-1128 

Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 

 
Silke.Loesch@ 

tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

5090-340-4621/3134-2-

71969/2025 

 

Weimar 

17.03.2025 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in 

städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes Nr. 10 „Photovoltaikanlage Luthersborn, 1.BA“ der Stadt Weißensee, 

Landkreis Sömmerda (Planstand: Dezember 2024) 

 

2 Anlagen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes-

verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung (Anlage 1), 

2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2). 

 

 

In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht-

liche Hinweise. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

gez. 

Olaf Hosse 

Referatsleiter 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch erstellt und gezeichnet) 

  

Stadt Weißensee 

Marktplatz 26 

99631 Weißensee 

 

per E-Mail 

 

file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
file://///tlvwa/Netzlaufwerke/Abteilung%201/Referat%20100/100.1/Vordruckswesen/TLVwA/Briefköpfe/Office%202010/Weimar/Allgemein/tlvwa.thueringen.de/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 17.03.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/3134-2-71969/2025) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raumord-

nung 

 

 
1. ☐ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung,  

 Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

b) Rechtsgrundlage 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

2. ☐ Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

3. ☐ Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

☒ Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 

Mit Hilfe des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 10 „Photovoltaikanlage Luthersborn, 

1. BA“ soll die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit für eine Freiflächenphotovoltaikanlage (PV-

FFA) auf insgesamt ca. 21,7 ha geschaffen werden. 

Die Planung ist Teil eines größeren Vorhabens für eine PV-FFA von insgesamt 107,6 ha. Die 

größere, nördlich gelegene Teilfläche soll mit Hilfe des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

„Photovoltaikanalage Luthersborn, 2. BA“ realisiert werden. Aufgrund des dort vorliegenden 

Konfliktes der Planung mit einem Ziel der Raumordnung hat die Stadt Weißensee einen Antrag 

auf Abweichung vom betroffenen Ziel gestellt. 

 

Für die raumordnerische Beurteilung sind insbesondere die Ziele und Grundsätze im Thüringer 

Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014, geändert 

durch Verordnung vom 05.08.2024, GVBl 12/2024 vom 30.08.2024) sowie im Regionalplan 

Mittelthüringen (RP-MT, Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 31/2011 vom 

01.08.2011) von Bedeutung. 

 

Bei Betrachtung der Raumnutzungskarte des Regionalplans Mittelthüringen ist für die be-

troffene Fläche ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung festgelegt. In diesen 

Vorbehaltsgebieten soll der nachhaltigen Entwicklung der Landbewirtschaftung in Abwägung 

mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen wer-

den (Grundsatz G 4-11 RP-MT). 

 

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen der erneuerbaren Energien liegen im überragen-

den öffentlichen Interesse (§ 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2014, BGBl. I S. 

1066, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.02.2025, BGBl. 2025 I Nr. 52). 

 



Seite 3 von 6 

 

 

Die Stadt Weißensee hat in der Vergangenheit bereits eine Standortuntersuchung für PV-FFA 

in ihrem Gemeindegebiet durchgeführt. Der Standort des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans „Photovoltaikanlage Luthersborn 1.BA“ ist dabei mit der Potenzialfläche P4 identisch. 

Die Standortuntersuchung wurde dem Thüringer Landesverwaltungsamt bereits mit der Betei-

ligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 09 „Photovoltaikanlage Drachen-

schwanz“ übergeben. 

 

Die Erfordernisse der Raumordnung wurden darin mit ihrem entsprechenden Gewicht in die 

Flächenermittlung eingestellt und darüber hinaus weitere fachliche und technische Bewer-

tungsaspekte miteinbezogen. Insgesamt wird nachvollziehbar dargelegt, dass die Eignung des 

Standortes für eine PV-FFA in Verbindung mit dem überragenden öffentlichen Interesse an 

dieser Stelle den Grundsatz G 4-11 des RP-MT überwiegt. 

 

Insgesamt liegen aus Sicht der Raumordnung keine Einwände oder Bedenken gegen die Pla-

nung vor.
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 Anlage 2 zum Schreiben vom 17.03.2025 (Zeichen: 5090-340-4621/3134-2-71969/2025) 

 

 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-

lungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB 

 

 
1. ☒ Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die in der Abwägung  

 nicht überwunden werden können 

a) Einwendungen 

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, der die Baurechtschaffung 

für eine ca. 21,7 ha große Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) zum Gegenstand 

hat, kann nicht aus dem Flächennutzungsplan entsprechend § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB 

entwickelt werden, da ein wirksamer Flächennutzungsplan für die Stadt Weißensee bis-

her nicht vorliegt. Auch ein Aufstellungsverfahren für den Flächennutzungsplan ist nach 

hier vorliegenden Informationen bisher nicht eingeleitet worden. 

 
b) Rechtsgrundlage 

§ 8 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 BauGB 

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

Einleitung eines Aufstellungsverfahrens zum Flächennutzungsplan zeitlich und inhaltlich 

parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans oder Nachweis, dass 

im vorliegenden Fall ausnahmsweise die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans 

nach § 8 Abs. 4 BauGB möglich ist. 

 
d) Begründung der Einwendungen 

Bebauungspläne sind entsprechend § 8 Abs. 2 BauGB stets aus dem Flächennutzungs-

plan zu entwickeln. Der Flächennutzungsplan und die daraus zu entwickelnden Bebau-

ungspläne stellen die stufenweise Verwirklichung der planerischen Ordnung und Ent-

wicklung für das Gemeindegebiet dar. Die kleinräumigere Bebauungsplanung soll aus 

einer in sich stimmigen planerischen Gesamtkonzeption für das ganze Gemeindegebiet 

entwickelt werden.  

 

Nach den Ausführungen auf den Seiten 14 und 15 der Begründung ist die Aufstellung 

eines Flächennutzungsplans vorerst nicht geplant. Bis der Flächennutzungsplan vorliegt, 

ist es möglich vom Entwicklungsgebot abzuweichen, indem ein vorzeitiger Bebauungs-

plan aufgestellt wird. Dafür müssen die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 4 S. 1 BauGB 

gegeben sein: Es müssen dringende städtebauliche Gründe den Bebauungsplan erfor-

dern und dieser darf der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung nicht entgegenste-

hen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll hier als vorzeitiger Bebauungsplan 

nach § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  

 

Die dringenden Gründe ergeben sich im vorliegenden Fall aus § 2 EEG, laut dem die 

Errichtung und der Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen im überragenden öffentli-

chen Interesse liegen. In diesem Sinne liegen daher grundsätzlich auch dringende 

Gründe i. S. d. § 8 Abs. 4 BauGB vor. 

 

 

Der Verzicht auf einen Flächennutzungsplan ist im Hinblick auf die hier beabsichtigte 

verbindliche Bauleitplanung im Ergebnis weiterhin dann möglich, wenn die Gemeinde 
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eine gesamtgemeindliche räumliche Betrachtung aller in Frage kommender Standorte 

für PV-FFA untersucht und bewertet. Ein Bebauungsplan darf insoweit für sich genom-

men nicht die Weichen für die gesamtgemeindliche Bereitstellung von Bauflächen zur 

Anlage von PV-FFA stellen.  

 

Eine derartige Standortkonzeption liegt im vorliegenden Fall nach den Ausführungen in 

der Begründung, Seite 15, vor, wobei klarstellend ergänzt werden sollte, welchen Plan-

stand diese hat und ob die Konzeption vom Stadtrat beschlossen worden ist. Nur eine 

beschlossene Konzeption ist entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung 

von Bauleitplänen zu berücksichtigen bzw. abwägungsrelevant.  

 

Soweit die vorliegende Standortkonzeption als ein beschlossenes städtebauliches Ent-

wicklungskonzept nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB gewertet werden kann, liegt insoweit 

auch eine nachvollziehbare Standortauswahl für PV-FFA für das Gemarkungsgebiet der 

Stadt Weißensee vor.  Der Standort des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photo-

voltaikanlage Luthersborn 1.BA“ ist dabei mit der Potenzialfläche P4 der Standortkon-

zeption identisch.  

 

Sind die o. g. Voraussetzungen erfüllt, kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan als 

vorzeitiger Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  

 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planverfahren und Planentwurf 

 

A Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung 

 

Nach § 12 Abs. 3a BauGB ist es auch in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan möglich, 

durch Festsetzung eines Baugebiets auf Grund der BauNVO oder auf sonstige Weise eine 

bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festzusetzen. Dieses ist hier erfolgt: In der textlichen 

Festsetzung Punkt 1 und nach der Planzeichenerklärung wird ein sonstiges Sondergebiet 

„Photovoltaikfreiflächenanlage“ (SOPV) gemäß § 11 (2) BauNVO festgesetzt. Die Festsetzung 

eines Baugebietes nach der BauNVO in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan setzt je-

doch weiterhin nach § 12 Abs. 3a Satz 1 BauGB voraus, dass im Bebauungsplan unter ent-

sprechender Anwendung des § 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt wird, dass im Rahmen der fest-

gesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vor-

habenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. An einer solchen einschränkenden Festset-

zung fehlt es hier bislang und müsste ergänzt werden.  

 

 

B Festsetzungen zu den Höhen baulicher Anlagen 

 

Im vorliegenden Fall wird – wie in Bauleitplänen zur Baurechtschaffung von PV-FFA üblich – 

bei den Regelungen zur zulässigen Höhen der Module auf das „unveränderte, anstehende, 

natürliche Gelände“ abgestellt. Dies ist grundsätzlich möglich, da feste, unveränderliche Hö-

henbezugspunkte im Plangebiet selbst oder angrenzend (z. B. auf vorhandenen Straßen) i. d. 

R. nicht existieren. Vor diesem Hintergrund ist aber im Hinblick auf einen gesicherten Vollzug 

der Festsetzungen angezeigt, das vorhandene natürliche Gelände zu erhalten. Dazu bedarf 

es einer ergänzenden Festsetzung, dass Abgrabungen und Aufschüttungen im Plangebiet un-

zulässig sind.  
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C Fehlende Höhenangaben in der Plangrundlage 

 

Nach § 1 Abs. 2 PlanZV sollen aus den Planunterlagen für Bebauungspläne sich die Flurstü-

cke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen in Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskatas-

ter, die vorhandenen baulichen Anlagen, die Straßen, Wege und Plätze sowie die Gelände-

höhe ergeben. Im vorliegenden Fall erfolgten in der Plangrundlage keinerlei Eintragungen zur 

vorhandenen Geländetopographie in Form von Höhenpunkten und / oder Höhenlinien. Das 

Plangebiet liegt abseits von Siedlungsbereichen, umfasst eine Fläche von ca. 21,7 ha und 

dürfte damit das Landschaftsbild wesentlich verändern. Insoweit ist es notwendig, die topogra-

phischen Verhältnisse im Plangebiet selbst und außerhalb nachvollziehbar darzustellen und 

zu erläutern.   



































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thüringer Landesamt 

für Bau und Verkehr 

 

Hauptsitz: 

Hallesche Straße 15 / 16 

99085 Erfurt 

Tel. +49 361 57-4135454 

Fax +49 361 57-4135499 

 

Region Mitte 

Hohenwindenstraße 14 

99086 Erfurt 

Tel. +49 361 57-4153140 

Fax +49 361 57-4153270 

 

www.tlbv.de 

 

Ust.-ID: DE183598273 

   Landesamt 
für Bau und Verkehr  

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr und zu Ihren 

Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite 

https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz. 

 

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

  

 

 

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

Postfach 80 03 29   99029 Erfurt 

 

 

STADTPLANUNGSBÜRO  

MEIßNER & DUMJAHN GbR 

Käthe-Kollwitz-Str. 9  

99734 Nordhausen 

      

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photo-
voltaikanlage Luthersborn“ 1.BA der Stadt Weißensee 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovol-

taikanlage Luthersborn“ 1.BA der Stadt Weißensee wurde aus netzplaneri-

scher und baufachlicher Sicht geprüft; netzplanerische Einwände werden nicht 

vorgetragen. 

 

Die Zufahrt zur geplanten PV - Anlage Luthersborn befindet sich an der freien 

Strecke der Bundesstraße B 86 zwischen Weißensee und Straußfurt von Nk 

4832 015 nach Nk 4831 024 bei ca. Station 2+740. Aus baufachlicher Sicht 

wird darauf verwiesen, dass die Bundesstraße in diesem Bereich der Verbin-

dungsfunktionsstufe III / Landesstraßenkategorie LS III regionale Verbindung 

nach RIN (Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung) und der Entwurfs-

klasse III nach RAL (Richtlinien für die Anlage von Landstraßen) zugeordnet 

wird. Sie verbindet das Grundzentrum Weißensee mit dem Grundzentrum Ge-

besee. 

 

Die geplante Zufahrt befindet sich zudem am Kreuzungsbereich mit der Bahn-

strecke Straußfurt - Großheringen (Pfefferminzbahn). Sie liegt unmittelbar an 

der Kreuzung Straße/Schiene vor dem Verkehrszeichen (VZ) 201 Andreas-

kreuz. Der Bereich ist durch die VZ 151 mit VZ 156 (Bahnübergang dreistrei-

fige Bake) gekennzeichnet und unterliegt der Geschwindigkeitsbeschränkung 

VZ 159 mit 60 km/h und VZ 162 mit 40 km/h sowie dem generellen Überhol-

verbot ab VZ 151 mit VZ 156. 

 

In der Prognose 2030 aus dem Verkehrsmodell Thüringen wurde eine Durch-

schnittliche Tägliche Verkehrsbelastung werktags (Montag - Samstag) von 

2.700 Kfz/24 h, Schwerverkehr (SV) 574 Fz/24 h ermittelt. Die aktuellsten Ver-

kehrsergebnisse der Straßenverkehrszählung 2021 stützen dieses Ergebnis 

mit 2.100 Kfz/24 h, SV 210 Fz/24 h. 

 

Ihr/e Ansprechpart-

ner/in: 

Ina Lemcke 

Durchwahl: 

Tel. +49 361 57-4153149 

Fax +49 361 57-4153270 

Ina.Lemcke@ 

tlbv.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 

Isabelle Claus 

Ihre Nachricht vom: 

13. Februar 2025 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort ange-

ben) 

5010-42.1-4318/494-68-

41881/2025 

Erfurt 
18. März 2025 

https://bau-verkehr.thueringen.de/wir/datenschutz
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Auf der B 86 ist kein Abbiegestreifen vorhanden, die Zufahrt besitzt keinen 

Ausrundungsradius. 

Während der Bauzeit der PV - Anlagen wird die Frequentierung der Zufahrt 

höher sein als die Nutzung als Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Flächen, so 

dass das Unfallgeschehen besonders intensiv beobachtet werden muss. Um 

eine Entscheidung zum Ausbau der Zufahrt zu treffen, bitten wir Sie um Be-

antwortung nachfolgender Fragen: 

 

1. Mit welchen Fahrzeugarten erfolgt die Anlieferung der Bauteile? 

 

2. Wie lang wird die Bauzeit veranschlagt? 1. BA und 2. BA 

 

3. Mit welchen Fahrzeugen erfolgt zukünftig die Wartung der PV - An-

lage? 

 

4. Erfolgt auf der Bahnstrecke noch Güterverkehr? 

 

Hinweis:  

Für die Baufahrzeuge ist ein Schleppkurvennachweis zu führen. 

 

Die Einmündung ist nach Beantwortung o.g. Fragen ggf. veranlasserbedingt 

durch die Gemeinde/den Investor bereits im 1. BA auszubauen. Im Hinblick 

auf die Erweiterung der Fläche wird spätestens im 2. BA mit 85,9 ha (also 4 

mal so groß wie der 1. BA) die Forderung zum Ausbau der Einmündung mittels 

größerer Ausrundungsradien des Zufahrtsbereiches erfolgen. 

 

Auf Seite 12 der Begründung des Vorentwurfes ist fälschlicherweise der Regi-

onalplan Nordthüringen und die Stadt Bleicherode (2x) benannt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 

gez. Silke Schweitzer  

Regionalleiterin 

 

(ohne Unterschrift, Schreiben elektronisch erstellt) 



eMail

Betreff: 631pt/010-2025#019 "Photovoltaik Luthersborn" 1.BA 
Weißensee | Stellungnahme

18.03.2025 11:18:00

An: "info@meiplan.de" <info@meiplan.de>
Von: LeidigkeitK@eba.bund.de
Priorität: Normal
Anhänge: 0

Vorhaben: Bebauungsplan Nr. 10 „Photovoltaikanlage Luthersborn“ 1. BA
Mein Az.: 631pt/010-2025#019

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Claus,

Ihre E-Mail ist am 13.02.2025 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter dem 
o.a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für meine Beteiligung als Träger öffentlicher 
Belange.

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für die Betriebsanlagen und 
die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als 
Träger öffentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die 
Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren.

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes sind vom Bebauungsplanverfahren der Stadt Weißensee 
„Photovoltaikanlage Luthersborn“ 1.BA nicht berührt, insofern bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken.

In unmittelbarer Nähe des Planbereichs befindet sich die Bahnstrecke 6721 Straußfurt –
Großheringen („Pfefferminzbahn“). Eisenbahninfrastrukturunternehmen dieser Strecke ist die 
Thüringer Eisenbahn GmbH. Ich empfehle, diese am Verfahren zu beteiligen.

Im Auftrag

Katja Leidigkeit
GA 63102

Eisenbahn-Bundesamt
Sachbereich 1 - Planfeststellung

Juri-Gagarin-Ring 114
99084 Erfurt
Tel.: +49 361 34963 - 102
Fax: +49 361 34963 - 601

E-Mail: LeidigkeitK@eba.bund.de
Organisationspostfach: Sb1-erf-hal@eba.bund.de 
Internetadresse: www.eisenbahn-bundesamt.de



Freistaat jggg
Thüringen

Ministerium 
für Digitales 
und Infrastruktur

Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht
Postfach 80 02 15, 99028 Erfurt

Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn GbR

Käthe-Kollwitz-Straße 9

99734 Nordhausen

nur per Mail an: info@meiplan.de

cc: bauverwaltung@weissensee.de

Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)

63273/078/25/ThE301 -TÖB

- Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht -

Bearbeitung:
N. Sowietzki

Telefon:
(0361)34963-257

Telefax:
(0361) 34963-205

e-Mail:

SowietzkiN@eba.bund.de 

landeseisenbahnaufsicht- 
erf@eba.bund.de

Datum:
27. März 2025

VMS-Nr.: 3528208-70

Betreff: Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanla­
ge Luthersborn“ 1.BA der Stadt Weißensee
Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4 Abs. 
1 BauGB

Bezug: ihre E-Mail vom 13.02.2025
Anlagen: keine

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vorhaben nehme ich wie folgt Stellung:

Südlich des Untersuchungsraumes gelegen befindet sich die Eisenbahninfrastruktur, welche durch 

die Thüringer Eisenbahn GmbH betrieben wird. Entgegen den Angaben in der Begründung zum 

Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanlage Luthersborn“, 1.BA (B-Plan) handelt es sich hier nicht 

um eine „ehemalige“ Eisenbahninfrastruktur. Auch wenn der Personenverkehr eingestellt wurde, 

ist die Strecke weiterhin „in Betrieb“ und Güter-/Personenverkehr ist zu jedem Zeitpunkt möglich. 

Daher sind Schutzvorkehrungen gegenüber dem Eisenbahnbetrieb, sofern notwendig, vorzusehen 

(z.B. Blendwirkung etc.).

Aus dem Vorentwurfsplan („01 Vorentwurf PV Luthersborn 1.BA 2024-12-17.pdf“) ist weiterhin zu 

erkennen, dass die Zuwegung zur Photovoltaikanlage im B-Plan einbezogen ist. Die Einbindung 
Hausanschrift:
Juri-Gagarin-Ring 114, 99084 Erfurt
Tel.-Nr. +49 (0361) 34 963-0
Fax-Nr.+49 (0361) 34 963-205

Formgebundene, fristwahrende oder sonstige rechtserhebliche Erklärungen sind ausschließlich auf dem Postweg einzureichen.
Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Thüringer Ministerium für Digitales und Infrastruktur und zu Ihren Rechten nach der EU-Datenschutz 
Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite www.ds-tmil.thueringen.de.
Auf Wunsch wird Ihnen eine Papierfassung übersandt.

mailto:info@meiplan.de
mailto:bauverwaltung@weissensee.de
mailto:SowietzkiN@eba.bund.de
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der Zuwegung an die B86 erfolgt im Kreuzungsstück des Bahnüberganges der Thüringer Eisen­

bahn GmbH mit der Bundesstraße B86. Dies hat ggf. eine Änderung des Bahnüberganges zur 

Folge. Folglich sind hier die Bestimmungen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG) zu beach­

ten. Auch sei darauf hingewiesen, dass die Thüringer Eisenbahn GmbH eine Modernisierung des 

Bahnüberganges plant mit eventuellen Veränderungen der Anbindungen der abzweigenden Stra­

ßenverkehrswege. Eine Abstimmung der Vorhaben ist daher zweckmäßig.

Hinweis: Es besteht für die Bahnstrecke eine Widmung für die Betriebszwecke einer Eisenbahn. 

Die Bahnanlage gilt als planfestgestellt entsprechend §§ 18ff Allgemeines Eisenbahngesetz 

(AEG). Mit der vorliegenden Eigenschaft als Betriebsanlage einer Eisenbahn unterliegt diese dem 

Fachplanungsvorbehalt gemäß § 38 BauGB. Danach dürfen diese Flächen von kommunalen Be­

hörden nicht überplant werden.

Die Thüringer Eisenbahn GmbH, Bindersiebener Landstraße 183, 99092 Erfurt, als Betreiber der 

Eisenbahninfrastruktur, ist zwingend zu beteiligen.

Unter Maßgabe der Berücksichtigung oben angeführter Aspekte bestehen meinerseits keine Be­

denken gegen das Vorhaben.

Mein Einvernehmen mache ich vom Ausschluss signifikanter Änderungen, welche die Sicherheit 

des Eisenbahnbetriebes beeinträchtigen könnten, abhängig. Werden Änderungen erforderlich, 

welche Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Eisenbahn haben könnten oder geeignet sind, 

vom Betrieb der Eisenbahn beeinflusst zu werden, sollen mir dazu Unterlagen erneut zur Bewer­

tung vorgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sowietzk



 

Deutsche Bahn AG | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg 
HRB 50 000 | USt-IdNr.: DE 811569869 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Werner Gatzer 
Vorstand: Dr. Richard Lutz (Vorsitz), Dr. Levin Holle, Berthold Huber, Dr. Daniela Gerd tom Markotten, 
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Evelyn Palla, Dr. Michael Peterson, Martin Seiler 
 

 

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 
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   DB AG - DB Immobilien
Baurecht II
CR.R O42

Tröndlinring 3
04105 Leipzig

DB.DBImm.Baurecht-Suedost@deutschebahn.com

Aktenzeichen:  TOEB-TH-25-201175

DB AG - DB Immobilien  
Tröndlinring 3 | 04105 Leipzig  

 
Stadtplanungsbüro Meißner & 
Dumjahn GbR 
Käthe-Kollwitz-Straße 9 
99734 Nordhausen 

 

  

  03.03.2025
 

Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanlage 
Luthersborn“ 1.BA der Stadt Weißensee; 

hier:     Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB im o.a. 
Planverfahren  

Strecke 6721 / Straußfurt – Großheringen / ca. zw. km 2,2 und 3,92 / links der Bahn  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG 
/ DB Station & Service AG) bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit 
folgende Stellungnahme zu o.g. Planung.  
 
Bei den vorgelegten in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 
„Photovoltaikanlage Luthersborn“ 1.BA der Stadt Weißensee sind die nachfolgenden 
Bedingungen / Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen 
zu beachten und einzuhalten: 
 
Bei dieser Planung ist der Infrastrukturbetreiber, die Thüringer Eisenbahn GmbH 
einzubeziehen.  
 
Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. 
Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist.  
Sollte sich nach einer Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn 
entsprechende Abschirmungen anzubringen. 
 
Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der 
Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des 
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Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. 
Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass die Lärmemissionen des 
Schienenverkehrs nicht durch Reflektionseffekte erhöht werden. 
 
Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den 
Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. 
Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen freizustellen. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen 
sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können. 
 
   
Mit freundlichen Grüßen 

DB AG - DB Immobilien 
 

      ⋅             ⋅ 
                                                                           
i.V.       i.A.     

.       . 
 

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnahmen des DB Kon-
zerns enthaltenen personenbezogenen Daten von DB Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vor- und Nachname, Unterschriften, 
Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbesondere im Internet) geschwärzt werden 
müssen. +++ 

Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um immobilienrelevante Angelegenheiten gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link oder den QR-Code:  https://chatbot-petra.tech.deutschebahn.com/ 

 

 
 

 



Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum 
Naumburger Str. 98 | 07743 Jena  

 

  

Wir bitten um Beachtung!  

Briefsendungen senden Sie bitte ausschließlich an die zentrale Postanschrift:  

Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) | Naumburger Str. 98 | 07743 Jena 

Die Adressen der Zweigstellen stehen Ihnen für Besuche und Warensendungen weiterhin zur Verfügung. 

 

 
 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in: 

 

Durchwahl: 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen: 

 

Ihre Nachricht vom: 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtplanungsbüro 

Meißner & Dumjahn GbR 

Käthe-Kollwitz-Straße 9 

99734 Nordhausen 

 

 

Nur per E-Mail 

 

 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 „Photovoltaikanlage Luthers-

born“ 1. BA der Stadt Weißensee (Vorentwurf, Stand: Dezember 2024) 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 

4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
das TLLLR, Referat 42 nimmt zum Vorentwurf des Bebauungsplanes für die 

geplante Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage in der Gemarkung 

Weißensee, Stand Dezember 2024, wie folgt Stellung: 

 

Ziel des Bauleitplanes ist die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf einer 

Gesamtflächengröße von ca. 21,7 ha. 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst Teilflächen der Flurstücke 2/3, 3, 4, 55, 

53, 56 sowie 40/1 der Flur 15 in der Gemarkung Weißensee.  

 

Auf Grund der Gesamtfläche der Photovoltaikanlage von ca. 21,7 ha ist von 

einer Raumbedeutsamkeit gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 Raumordnungsgesetz 

(ROG) auszugehen. Nach §4 ROG Absatz 1 Satz 2 sind bei Entscheidungen 

öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und 

Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen Ziele der Raumordnung zu beachten 

sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu berück-

sichtigen.  

 

Nach Prüfung der vorliegenden Antragsunterlagen ist festzustellen, dass das 

geplante Vorhaben die Belange der Landwirtschaft durch das im Regionalplan 

Mittelthüringen (RP-MT 2011) festgelegte Ziel „Vorranggebiet für den Schutz 

des Bodens als landwirtschaftliches Produktionsmittel“ im nördlichen und östli-

chen Planbereich berührt. Der weitere Teil des Planbereiches liegt im Vorbe-

haltsgebiet „Landwirtschaft“. 

 

 

 

 

 

Beatrice Müller 
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Informationen zum Datenschutz: 

www.tlllr.thueringen.de/datenschutz 
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Die ausgewiesenen Vorranggebiete „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ sind für die Landwirt-

schaft von hoher Bedeutung und eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung und Entwicklung 

leistungsfähiger Landwirtschaftsbetriebe. Sie dienen zur Ernährungssicherung. Diese besondere 

Bedeutung spiegelt § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) wieder, wonach mit Grund und Boden 

sparsam und schonend umgegangen werden soll. 

 

Vorbehaltsgebiete „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ dienen gemäß Regionalplan der Siche-

rung qualitativer und quantitativer Potenz langfristiger landwirtschaftlicher Bodennutzung und er-

gänzen somit die Funktion der Vorranggebiete „Landwirtschaftliche Bodennutzung“.  

Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten unbedingt zu vermeiden, soweit 

diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind. Die im Regionalplan ausgewiesenen Vor-

rang- und Vorbehaltsgebiete „Landwirtschaftliche Bodennutzung“ sind für die regionale Agrar-

struktur und die Sicherung einer nachhaltigen Landwirtschaft von hoher Bedeutung sowie eine 

existentielle Voraussetzung für die Erhaltung und Entwicklung leistungsfähiger Landwirtschafts-

betriebe.  

 

Wir fordern deshalb grundsätzlich die Prüfung des Vorhabens durch die Obere Landespla-

nungsbehörde (Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 340 – Raumordnung, Bauleitpla-

nung). 

 

 

Vom geplanten Vorhaben ist die Fläche des Ackerlandfeldblockes AL48321A01 betroffen. Im 

Plangebiet wurden im Jahr 2024 durch ein Landwirtschaftsbetrieb Flächenbeihilfen im InVeKoS 

(Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem)- Verfahren beantragt. 

 

Der Bewirtschafter ist somit frühzeitig in das Vorhaben einzubeziehen, um Rückforderungen von 

Zahlungsansprüchen im Rahmen der Antragstellung der EU-Agrarförderung für landwirtschaftli-

che Flächen zu vermeiden. Die Frist für die Antragstellung endet am 15. Mai eines jeden Jahres. 

 

Für die Flächen liegen uns Pachtverträge z. T. mit Laufzeiten bis 2032 vor.  

 

Durch die künftige „Photovoltaikanlage Luthersborn“ der Stadt Wießensee wird eine Ackerfläche 

von ca. 21,7 ha zur Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln dauerhaft verloren gehen. Unter 

Punkt 10.3. Belange der Landwirtschaft ist angegeben, dass eine Nutzungsänderung von Acker 

in Grünland erfolgen soll. In die Planung ist ausführlich darzustellen, wie die Flächen zwischen 

Modulen bewirtschaftet werden sollen. Von einer land- „wirtschaftlichen“ Nutzung ist aufgrund der 

im Vergleich zu „echten“ Agri-PV-Systemen engen Bauweise und zu starken Beschattung nicht 

auszugehen. Mahd und Beweidung können lediglich als Maßnahmen der Landschaftspflege an-

gesehen werden. Daher bitten wir, den Einsatz und die Planung von Agri-Photovoltaikanlagen zu 

prüfen. 

 

 

Um weitere (vermeidbare) Beeinträchtigungen der Agrarstruktur so gering wie möglich zu halten, 

bitten wir bei der konkreten Planung um Beachtung folgender Forderungen und Hinweise: 

 

Forderungen für die Planung des o.g. Vorhabens sind: 
- Aussagen und Sicherstellungen zu einer Rückbauverpflichtung dieser Anlagen ist in den 

Bauantragsunterlagen beizufügen (bei Einstellung des Anlagenbetriebs Folgenutzung 
„Fläche für die Landwirtschaft“). 

- Eine Ermittlung und Beschreibung aller möglichen Standortalternativen im Gemeindege-
biet sind zum Vergleich zu analysieren. Diese Standortalternativen sollten verbal unter 
Verweis auf einen Lageplan beschrieben werden. 

- Die Stadt Weißensee soll ein kommunales Gesamtkonzept für die Freifläche-Photovolta-
iknutzung im Gemeindegebiet erstellen, welches auch die sonstigen Entwicklungsabsich-
ten der Gemeinde und dementsprechend auch der Landwirtschaft berücksichtigt. 



 

- Dieses Gesamtkonzept soll verbindlich in die kommunale Planung der Stadt Weißensee 
(z.B. Flächennutzungsplan) aufgenommen werden. 

- Die Erreichbarkeit (Zuwegung) der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche ist wäh-

rend der Maßnahme und nach der Bebauung zu gewährleisten. 
- Die Wirtschaftswege sind nach der Baumaßnahme wieder in einem ordnungsgemäßen 

Zustand zu übergeben. 

- Eine dauerhafte Pflege der Grünlandfläche zwischen den einzelnen Elementen der Pho-

tovoltaikanlage ist zu sichern, um eine Beeinträchtigung der anliegenden landwirtschaftli-

chen Nutzflächen zu vermeiden. 

 

 

Weitere Hinweise 

- Die Ackerflächen sollten möglichst erst nach der Ernte der Kulturen für die Baumaßnahme 

beansprucht werden. 

- Ertragsausfälle, die durch die Baumaßnahmen verursacht werden, sind den Landwirt-

schaftsbetrieben entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entschädigen. 

 

 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind so einzuordnen, dass dadurch keine zusätzlichen land-

wirtschaftlichen Flächen entzogen werden. 

 

Da es sich laut Ihres Schreibens vom 13.02.2025 um einen Vorentwurf nach § 4 (1) BauGB han-

delt, ist eine weitere Beteiligung unserer Behörde gemäß § 4 (2) BauGB erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

Beatrice Müller 

Sachbearbeiterin 

(ohne Unterschrift gültig, da elektronisch gezeichnet) 
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Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 „Photovoltaikanlage 
Luthersborn“ 1.BA der Stadt Weißensee, Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB sowie der benachbarten Gemeinden gemäß § 2 
(2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 13.02.2025, die mir zur Prüfung im Rahmen der Zuständigkeit 
der Bundesnetzagentur für den Ausbau der Elektrizitäts-Übertragungsnetze weitergeleitet 
wurde.

Im Zuge der Energiewende wurde mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
Übertragungsnetz (NABEG) ein Planungsinstrument geschaffen, das zu einem beschleunigten 
Ausbau der Übertragungsnetze in Deutschland beiträgt. Dem im NABEG verankerten Planungs- 
und Genehmigungsregime, für das die Bundesnetzagentur zuständig ist, unterliegen alle 
Vorhaben, die in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) als länderübergreifend 
und/oder grenzüberschreitend gekennzeichnet sind. Ihre Realisierung ist aus Gründen eines 
überragenden öffentlichen Interesses erforderlich. Die Bundesnetzagentur führt für die Vorhaben 
auf Antrag der verantwortlichen Betreiber von Übertragungsnetzen die Bundesfachplanung 
durch. Zweck der Bundesfachplanung ist die Festlegung eines raumverträglichen 
Trassenkorridors, eines Gebietsstreifens, in dem die Trasse einer Höchstspannungsleitung 
voraussichtlich realisiert werden kann, als Vorgabe für die nachfolgende Planfeststellung. Für 
Vorhaben, für die ein Präferenzraum entwickelt wurde, entfällt die Bundesfachplanung. Ein 
Präferenzraum ist ein durch die Bundesnetzagentur ermittelter Gebietsstreifen, der für die 
Herleitung von Trassen besonders geeignete Räume ausweist. Mit der Planfeststellung, die die 
Bundesnetzagentur wiederum auf Antrag der verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber 
durchführt, wird der genaue Verlauf der Trasse innerhalb des festgelegten Trassenkorridors 
bzw. des entwickelten Präferenzraums bestimmt und das Vorhaben rechtlich zugelassen.

 Bundesnetzagentur   |   Postfach 80 01   |   53105 Bonn

Ausschließlich per E-Mail

 
Stadt Weißensee
Marktplatz 26
99631 Weißensee
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Im räumlichen Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 10 
„Photovoltaikanlage Luthersborn“ kommt eine Realisierung des BBPlG-Vorhabens Nr. 44 
(Höchstspannungsleitung Schraplau / Obhausen – Wolkramshausen – Vieselbach) in Betracht. 

Das Vorhaben Nr. 44 ist als Freileitung in Drehstromtechnik ohne gesetzliche Erdkabeloption zu 
realisieren.

Am 17.03.2025 stellte die Bundesnetzagentur den Plan für den Abschnitt Süd des Vorhabens 
Nr. 44 fest. Die öffentliche Bekanntgabe des Planfeststellungsbeschlusses wird vom 07.04.2025 
bis zum 22.04.2025 durch Veröffentlichung auf www.netzausbau.de/vorhaben44s erfolgen. Das 
Genehmigungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Die planfestgestellte Trasse des Vorhabens Nr. 44 verläuft teilweise nur in ca. 50 Metern 
Entfernung zur nordwestlichen Ecke des räumlichen Geltungsbereichs des hier 
gegenständlichen Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass nach § 18 Abs. 5 NABEG in Verbindung mit § 44a Abs. 1 
S. 1 EnWG vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren (s. o.) oder von 
dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, auf 
den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde o-
der die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorgenommen 
werden dürfen (Veränderungssperre). 

Ich rege an, falls nicht bereits geschehen, die für das Vorhaben Nr. 44 zuständige Vorhabenträ-
gerin 50Hertz Transmission GmbH (leitungsauskunft@50hertz.com) in vorliegender Angelegen-
heit noch zu beteiligen. Auf den Internetseiten der Vorhabenträgerin sind auch Planunterlagen 
zum Vorhaben Nr. 44 – welches von der Vorhabenträgerin auch als „Netzanbindung Südharz“ 
bezeichnet wird – abrufbar, die den genehmigten Planungsstand wiedergeben.

Ergänzend weise ich darauf hin, dass auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur die voll-
ständigen genehmigten Planunterlagen zu dem Abschnitt Süd des Vorhabens Nr. 44 abrufbar 
sind (www.netzausbau.de/vorhaben44s).

Ich bitte Sie, meine Hinweise zu berücksichtigen und mich über den Fortgang des Verfahrens zu 
informieren bzw. mich im weiteren Verlauf des Verfahrens zu beteiligen. Für weitere Informatio-
nen stehe ich Ihnen gerne – auch unter der E-Mail-Adresse verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de 
– zur Verfügung. Bitte verwenden Sie für den Kontakt mit mir das oben angegebene Aktenzei-
chen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Christoph Riegel

http://www.netzausbau.de/vorhaben44s
mailto:leitungsauskunft@50hertz.com
http://www.netzausbau.de/vorhaben44s
mailto:verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de


















Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, Petersberg 12, 99084 Erfurt 

 

 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Dr. Volker Neubeck 
 
Durchwahl 
Telefon +49 (361) 57-3223 386 
Telefax +49361 57322 3391 
 
E-Mail 
Volker.Neubeck@ 
tlda.thueringen.de 
 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

13.02.2025 

 
Unser Zeichen 
(bitte bei Antwort angeben) 
5060-VZ 
-4621/145-1-4864/2025 
 
Erfurt, den 24.02.2025 

info@meiplan.de 

 

Planungsbüro Meißner & Dumjahn 

Nordhausen 

 

 

 

 

 

Weißensee vBPlan Nr. 10 „Photovoltaikanlage Luthersborn“ 1.BA 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen o. g. Vorhaben bestehen seitens der Abteilung Bodendenkmalpflege 

des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie keine 

grundsätzlichen Einwände. Aus der Umgebung des Baufeldes sind jedoch 

bereits archäologische Fundstellen bekannt. Es muss daher mit dem Vor-

handensein weiterer, bislang unentdeckter Bodendenkmale gemäß § 2 Ziff. 

7 - ThürDschG gerechnet werden.  

Um eine denkmalfachliche Begleitung des Vorhabens durchführen zu kön-

nen, ist dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, 

Abteilung Bodendenkmalpflege, der Termin für den Beginn der geplanten 

Erdarbeiten zwei Wochen im Voraus anzuzeigen.   

Dies gilt insbesondere für Kabelgräben, Zuwegungen, Baueinrichtungsflä-

chen und Umspannwerke. 

 

Diese Forderung ist gemäß § 12 Ziff. 2 ThürDschG als Auflage der denkmal-

schutzrechtlichen Erlaubnis aufzunehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Volker Neubeck 

Referent Erneuerbare Energien 

 
(ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt) 

 

 

Verteiler: LRA Sömmerda, Untere Denkmalschutzbehörde 

  Thomas.Wich@lra-soemmerda.de 




